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Tagesordnungs- 
Punkt 
 

 
Förderung von Einrichtungen; 
hier: Förderung der Frauenzentren Bad Honnef/Königswinter 
und Troisdorf„ Aufhebung des Sperrvermerks 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Sperrvermerk für die im Haushalt 2017/2018 zur Verfügung stehenden Mittel 

(Teilprodukt  0.50.60)  wird in Höhe von 15.000 € aufgehoben. 

 

Vorbemerkungen: 

Der Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und Integration hat in seiner Sitzung vom 

17.11.2016 die Einrichtung eines Sperrvermerks beschlossen. Der Finanzausschuss hat in 

seiner Sitzung vom 07.12.2017 den Sperrvermerk zugunsten des Ausschuss für Soziales, 

Gleichstellung und Integration beschlossen. Der Kreistag hat dem in seiner Sitzung vom 

19.12.2016 zugestimmt.  

 

Erläuterungen: 

Inzwischen haben der Verein Frauen für Frauen Bad Honnef e.V. als Träger des 

Frauenzentrum Bad Honnef/Königswinter und der Verein Frauenzentrum Troisdorf e.V. als 

Träger des Frauenzentrums Troisdorf den Erhalt von Fördermitteln des Landes NW für die 

Finanzierung jeweils einer weiteren vollen Stelle für Fachkräfte im Bereich sexualisierte 

Gewalt nachgewiesen. 

Die Stellen sind seit dem 01.10.2016 (Beginn der Landesförderung) auch besetzt. 

Die Bereitstellung des Zuwendungsbetrages ist wie folgt vorgesehen: 

Frauenzentrum Bad Honnef/Königswinter 

2017: 7500 € 

2018: 7500 € 

Frauenzentrum Troisdorf  

2017: 7500 € 

2018: 7500 € 

 

Damit liegen die Voraussetzungen für die Aufhebung des Sperrvermerks vor.  

 

Zur Sitzung des Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und Integration am 27.03.2017. 
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